


Textliche Festsetzungen 

zum Bebauungsplan Nr. 170 
- Steinstraße - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 03.01.1969 Es gilt die BauNVO 1968 

1.) Art der baulichen Nutzung 

* gestrichen 

2.) Maß der baulichen Nutzung 

* Die im Bebauungsplan ausgewiesene Zahl der Vollgeschosse ist einzuhalten, d.h. sie darf weder 
über- noch unterschritten werden. 

3.) Bauweise 

Die Bauweise ist entsprechend §§ 22/23 BauNVO vorgeschrieben. 
Die Gebäude sind in offener Bauweise als Einzelhäuser, Doppelhäuser und Hausgruppen, wie im 
Plan festgelegt, zu errichten. 

Wenn im Plan nichts anderes festgelegt, ist die Bebauungstiefe von der Baulinie aus zu messen. Sie 
muß bei Doppelhäusern und innerhalb von Gebäudegruppen gleich sein und darf 11,50 m nicht über- 
und 10 m nicht unterschreiten. 

Die Garagen sind grundsätzlich an den ausgewiesenen Stellen als Gruppengaragen zu errichten. 

4.) Baugestaltung 

Die Festsetzungen über die Baugestaltung beruhen auf §§ 9 (2) BBauG und § 4 der 1. Durchfüh-
rungsVO zum BBauG in Verbindung mit § 103 der BauO NW. Sämtliche Bauanlagen müssen in ihrer 
Formgebung Ausdruck einer neuzeitlichen Baugesinnung sein. 

Die Außenfronten aller Gebäude sind in Ziegelrohbau- oder Verblendbauweise auszuführen. Anders-
artige Bauteile, die sich dem Gebäude einordnen, werden zugelassen. 

Gebäudegruppen, die eine städtebauliche Einheit bilden, sind in der architektonischen Gestaltung und 
in der Materialverwendung aufeinander abzustimmen. 

Die ein- und zweigeschossigen Häuser sind mit Satteldächern mit ca. 30° Dachneigung zu errichten. 
Dachaufbauten (Gaupen), Drempelausbildung und der Ausbau des Dachgeschosses zu selbständi-
gen Wohnungen sind nicht gestattet. 

Die Dächer sind mit dunklen, möglichst tiefgewölbten Pfannen einzudecken. 

Die Traufausbildung benachbarter Gebäude muß einheitlich, Trauf- und Firsthöhen müssen bei Dop-
pel- und Reihenhäusern gleich sein. Sie sind auch unter Berücksichtigung vorhandener Gebäude 
aufeinander abzustimmen. 
Garagen sind mit Flachdach zu errichten. Bei Grenzbebauung sind die Dachflächen der Garagen 
innen zu entwässern. 

Die von der Bebauung freizuhaltenden Flächen zwischen den öffentlichen Verkehrsflächen und der 
Baulinie bzw. deren Verlängerung bis zur seitlichen Grundstücksgrenze sind gärtnerisch als Vorgärten 
mit niedriger Bepflanzung zu gestalten und zur Straße hin nur mit einem Rasenkantstein zu begren-
zen. Einfriedigungen auf der Nachbargrenze innerhalb der Vorgärten sind nicht erlaubt. 



Wenn Hausgärten, die unmittelbar an die öffentliche Verkehrsfläche angrenzen - Eckgrundstücke und 
solche Grundstücke, bei denen der Hausgarten zwischen Wohnhaus und öffentlicher Verkehrsfläche 
liegt - eingefriedigt werden sollen, so sind sie straßenabschnittsweise einheitlich durch höchstens 80 
cm hohe Waldlatten- oder Brettlattenzäune oder Maschendraht an schlanken Pfosten einzufriedigen. 
Wird als Einfriedigung Maschendraht gewählt, so muß sie ca. 80 cm von der Straßenbegrenzungslinie 
zurückgesetzt und durch Bepflanzung verdeckt werden. 

Werden Einfriedigungen zwischen Vor- und Hausgarten errichtet, so sind sie straßenabschnittsweise 
einheitlich als max. 80 cm hoher Wald- oder Brettlattenzaun, als max. 1 m hoher Mauer in Ziegelroh- 
oder Verblendbauweise oder als max. 80 cm hoher Maschendrahtzaun an schlanken Eisenpfosten 
auszuführen. 

Einfriedigungen zwischen Hausgärten und auf der Grenze zu öffentlichen oder privaten Grünflächen 
können als max. 80 cm hohe Maschendrahtzäune an schlanken Pfosten, Waldlatten- oder Brettlatten-
zäune ausgeführt werden. 

* Die aufgrund der Verfügung (Akz.: 34.3-12.08) der Bez. Reg. Düsseldorf vom 05.12.1968 
geänderten Festsetzungen, wurden in den Text eingearbeitet. 


